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§ 7-
Meldepflicht . Enteignung und Ablieferung der tzrschlag

«ahmten Gegeustände.
Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände unter¬

liegen der Meldepflicht . Sie sind, sobald ihre Enteignung ange¬
ordnet ist, von den Biergläsern und Bierkrügen zu entfernen und
an Sammelstellen abzuliefern , die von den beauftragten Behör¬
den errichtet und bekanntgemacht werden.

Die enteigneten Gegenstände , die nicht innerhalb der oor-
geschriebenen Zeit abgeliefert sind, werden auf Kosten der Ablie¬
ferungspflichtigen zwangsweise abgeholt werden.

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung werden die¬
selben Kommunalverbände beauftragt , denen bereits die Durch¬
führung der Bekanntmachung dt . 1|10. 16. K. R. A. vom 1.
Oktober 1916 , betreffend Beschlagnahme , Bestandserhebung und
Enteignung von Bierglasdeckeln und Bierkrugdeckeln aus Zinn
und freiwillige Ablieferung von anderen Zinngegenständen , über¬
tragen worden ist . Diese erlassen auch die Ausführungsbestim¬
mungen hinsichtlich der Meldepflicht, Ablieferung und Einziehung.

8 8.
Uetzrrnahmeprei ».

Der von der beauftragten Behörde zu zahlende Uebernahme-
preis wird auf 8 .— M . für jedes Kilogramm festgesetzt. Dieser
Uebernahmepreis enthält den Gegenwert für die abgelieferten
Gegenstände einschließlich aller mit der Ablieferung verbundenen
Leistungen , wie Entfernung der Deckel und Scharniere von den
Gläsern und Krügen.

Ablieferer , die mit dein vorbezeichneten Uebernahmepreis
nicht einverstanden sind, haben dies sogleich bei der Ablieferung
zu erklären . In Fällen , in denen eine gütliche Einigung über
den Uebernahmepreis nicht erzielt ist, wird dieser gemäß §8 2
und 3 der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf vom 24 . Juni 1915 auf Antrag durch das Reichsschieds¬
gericht für Kriegsbedarf in Berlin W . 10, Viktoriastraße 34,
endgültig festgesetzt.

8 9.
Befreiung von dev BefHtagnahme , Gnteignnng und

Ablieferung.
Solche beschlagnahmten Gegenstände , für welche ein kunst¬

gewerblicher oder kunstgeschichtlicher Wert durch anerkannte Sach¬
verständige festgestellt wird , die von der Landeszentralbehörde be¬
stimmt und den Betroffenen durch die beauftragten Behörden
namhaft gemacht werden , sind durch die beauftragten Behörden
auf Antrag von der Beschlagnahme , Enteignung und Ablieferung
zu befreien.

Andenkenwert entbindet nicht? von der Beschlagnahme , Ent¬
eignung und Ablieserlmg.

8 10.
Freiwillige Ablieferung vor, anderen Zinngegenständen.

Die Sammelstellen sind auch verpflichtet , folgende von
dieser Bekanntmachung nicht betroffenen Gegenstände aus Zinn
anzunehniLn:

a) Teller , Schüsseln , Schalen , Kumpen , Becher , Krüge , Kan¬
nen , Humpen , Zinnrohre aus Bierdruckapparaten und S >>-
phons für kohlensämehaltige Getränke , Maßgesäß e(Litermaßc,
Flüssigkeitsmatze) , Kochgeschirre, Küchengeräte , Wärmflaschen,
medizinische Spritzen , Mensuren und Jnfundierbüchsen.

Der Uebernahmepreis für die unter a) genannten Gegen¬
stände betragt 6,00 Mark für jedes Kilogramm.

b) Andere Zinngegenstände , wie Etz- und Trinkgerätc , soiveit
sie nicht unter a) genannt sind, sowie Hähne , Krahne,
Snphonvecschraub,ingen , Lampen , Leuchter usw.

Der Uebernahmepreis für die unter b) genannten Ge¬
genstände beträgt 3,00 Mark für jedes Kilogramm.

c) Löffel und Gabeln (Stiele allein ausgeschlossen) itnb Alt¬
material.

Der Uebernahmepreis für das unter c) genannte Metall
beträgt 2,00 Mk. für jedes Kilogramm.

Die an diesen Gegenständen befindlichen Beschläge oder Be¬
standteile ans anderem Material als Zinn werden nicht vergütet
und sind vor der Ablieferung zu entfernen . Aus anderem Ma-
terial als Zinn bestehende, mit Zinn überzogene Gegenstände,
wie Konservendosen, Gegenstände aus Weißblech, Weißblechabfälle
usw. rverden nicht angenommen.

Gegenstände . welche bereits als Altmaterial an
Händler , Handlungen « sw. abgegeben waren nnd den
Bestimmungen der Bekanntmachung M. 1|4* IS . K. K. A.
nnterliegen . dürfe « von den Sammelstellen nicht ange¬nommen rverden.

8 U.
Anfragen nnd Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorstehende Bekannt¬
machung betreffen , sind an die beauftragten Behörden zu richten.

Frankfnrt a. M .. den 8. Februar 1917.
Ktellnertrrtendes Generalkommando . 18. Armeekorps.

Wekanntrnachunq
(Nr . 310. 1. 17. W . B . II. 2 .)(Nr . 310. 1. 17. W . E . If. 2 .)

betr . Sicherung der Reparatur landwirllchaftli«
Maschinen.

Bestellung von Reparaturarbriten bei den Werkstätten.
Unter den heutigen Verhältnissen ist es ausgeschlossen

landwirtschaftliche Maschinen zu ihrer Bedarsszeit rechtzeit
pariert sein können, ivenn sie nicht sofort zur Reparatur
werden . Jeder Landwirt hat daher sofort seine Maschinell
Reparaturbedürftigkeit nachzusehen und die Instandsetzung
seiner gewohnten Reparaturwerkstätte zu bestellen ; denn bie|
führung der Reparatur erfordert heute naturgemäß mehr
als im Frieden.

Landwirte , dir der Aufforderung nicht Folge
setze« stch der Gefahr ans . daK ste ihre Maschine « ,
mehr rechtzeitig repariert erhalte » . °G» wird i
dann aber anch schwer möglich sei«, ne« , Malchin«bekomme« .
Ausführung der Reparaturarbeiten durch die Werkstätten.

Die Reparaturwerkstätten sind verpflichtet , die Ausl
hereinzunehmen und solche, die sie nicht mit Sicherheit zur!
darfszeit der betr . Maschinengattung fertigstellen können, s
an die für sie zuständige Maschinen -Ausgleichstelle des B«
Deutscher Ingenieure oder an die Kriegsamtstelle bei dem
zuständigen Generalkommando weiterzuleiten.

Die Maschinen-Ausgleichstellen weisen nach Mögt
Werkstätten nach, welche die Ausführung der Bestellung
nehmen können.

Die Reparaturwerkstätten sind dem Besteller gegenüber^
Auskunft verpflichtet, wie es mit der Durchführung der Rech ®.
turarbeit steht.
Meldung von Fabriken und Werkstätten zur Uebernahme §L. \

Reparaturarbeiten.
Alle Fabriken und Werkstätten , die nicht voll beschL^

sind und Reparaturen an landwirtschaftlichen Maschinen
nehmen können, haben sich bei der für sie zuständigen MaschL- de,
Ausgleichstelle des Vereins Deutscher Ingenieure oder beiLg,. <
Kriegsaintstelle des für sie zuständigen Generalkommando » ^
melden, damit ihnen Arbeit zugewiesen werden kann.
Arbeitsausgleich durch die Maschinen -Ausgleichstellen und Kr

amtstellen.
Die Adressen der Maschinen -Ausgleichstellen können

die Kriegsamtstellen der für die verschiedenen Bezirke zustär
Generalkommandos erfahren werden.

Adresse : Kriegsaintstelle in Frankfurt a . M.
Jede Maschinen-Ausgl -ichstelle hat bei der Kriegsnmtj

ihres Bezirkes einen Vertreter zu bestellen. Wenn die A-
nicht in den Bezirken der Maschinen -Ausgleichstellen oderse . -
Kriegsamtfiellen untergebracht werden können, so erfolgtMs)
Ausgleich entiveder durch die Kriegsanitstellen unter sich lann
durch die Landwirtschaftliche Mafchincn -Bersorgungsstelle f 1
Waffen - und Mmiitions -Bcschnffnngsnmtes in Berlin W .W
Kurfürstendalnm 193/194 . f—

Frankfurt n. M .. 26. Januar 1917.
Stellnertr . Generalkommando des 18 . ArmeekoF

Der stellvertr . Kommandierende General : I A
Riedel,  Generalleutnant.

Abt . !lbA, III  b Tgb .-Nr . 27 981/489.

Wird bekannt gemacht.
Westerburg . den 5. Februar 1917.

Der Vorsitzende de» Krei »a«» fch« ste

Herr Bürgermeister Christian Egenolf II.  ist zum ^
germeister der Gemeinde Niedccerbach wiedergewählt und auf
Dauer von 8 Jahren von mir bestätigt worden . I

Westerburg , den 6. Februar 1917. Der Landroi
An die Herren Bürgermeister des Kreise » .»

... . Betrifft : Zuckt,
Mtt Bezug auf meine Verfügung vom 20 . 12. 1916 j

11*43 weise ich nochmals darauf hin, das der Ihnen im Jav!
b». Js . überwiesene Zucker für die Monate Januar , Februar .1
März ds . Js . bestimmt ist. An Haushaltunaszucker entfallen!
Kopf und Monat 500 Gramm.

Westerburg . den 4. Februar 1917.
Ser Vorsitzende de» Kreiaansfchnstet

An dre Herren Bürgermeister de» Kreifr «.
Zufolge der Bekanntmachung des Herrn Reichskan,.

vom 14. ds . Mt . (Reichsgesetzblatt Nr . 9.) findet am 15. Feb«
eine Aufnahme der Vorräte an Brotgetreide usw. statt . Ur
Hinweis auf die Bestimmung der Kreisverordnung vom 8 . An
v. Js . (Kreisblatt Nr . 78.) betr . Ausdrusch des Brotgetr
spreche ich die bestimmte Erwartung aus , daß bei der Besta
aufnahme alles Brotgetreide ausgedroschen ist. Andernfalls
folgt in jedem Falt die angedrohte Bestrafung und die Anr
nung des nicht gedroschenen Getreides zu den Sätzen der
Herbst stattgefundenen Ernteschätzuug. Ich ersuche um toi
holte ortsübliche Bekanntmachung.

Westerbnrg , den 30. Januar 1917.
Der Vorsitzende de» Krei*a«»fchuffe»

cen
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